
 
(4) Ab dem 18. Lebensjahr gilt weiterhin die ermä-

ßigte Gebühr für Schüler und Studenten, so-

fern diese weiterhin eine allgemeinbildende 

Schule, Berufsschule, Ausbildung oder Studium 

(bis 27 Jahre) absolvieren (Nachweis erforder-

lich). 

(5) Eine Mehrfächerermäßigung in Höhe von 20 % 

der jeweiligen Unterrichtsgebühr wird gewährt 

für das zweite und alle weiteren Unterrichts-

fächer. Das erste Fach ist immer das Fach mit 

der höchsten Einzelgebühr. 

(6) Die angeführten Ermäßigungen 1-5 dürfen 

insgesamt 40 % nicht übersteigen. Wird Famili-

enermäßigung und Familienpassermäßigung 

gleichzei8g gewährt, reduziert sich die Famili-

enpassermäßigung um die Höhe der Famili-

enermäßigung. 

 

§ 7 Zahlungsweise 

Die Zahlungspflich8gen haben mit der Anmeldung zum    

Unterricht die Stadtkasse zu ermäch8gen, die fälligen      

Unterrichtsgebühren von ihrem Bankkonto abbuchen zu 

lassen. 

§ 8 An- und Abmeldungen 

Abmeldungen können nur zum Ende des Schuljahres am    

31. Juli und zum Ende des Schulhalbjahres am 31. Januar 

erfolgen. Sie bedürfen der Schri=form und müssen           

spätestens am 15. Juni (mit Wirkung zum 31. Juli) oder am 

15. Dezember (mit Wirkung zum 31. Januar) der Schullei-

tung vorliegen. In besonders begründeten Ausnahmefäl-

len ist eine Sonderregelung durch den Schulleiter möglich. 

Anmeldungen zum Schuljahresbeginn am 1. September  

müssen bis zum 15. Juni und Anmeldungen zum Schul-

halbjahr am 1. Februar bis zum 15. Dezember vorliegen. 

Bei verspätet eingehender Anmeldung besteht kein An-

spruch mehr auf Zuweisung in ggfls. noch freie Unter-

richtsstunden. 

 
§ 9 Sons�ges 

 

(1) Unterrichtsversäumnisse entbinden nicht von der 

Zahlung der Unterrichtsgebühr. Bei längerer Abwe-

senheit des Schülers sind nach vorheriger Abspra-

che in begründeten Ausnahmefällen  Sonderrege-

lungen möglich. Hierüber entscheidet der Schullei-

ter. 

 

(2) Seitens der Lehrkra= nicht erteilte Unterrichtsstun-

den werden nachgeholt oder anteilig ersta?et. 

 

(3) Einmal im Schuljahr kann der Unterricht je Schüler 

ersatzlos ausfallen, wenn der Lehrer im Au=rag der 

Kunst- und Musikschule an einer  Fortbildungsmaß-

nahme teilnimmt. 
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Gebührenordnung 

- Abteilung Musik - 

Gül8g ab 1. September 2025 

Satzung über die Gebühren für die Benutzung der Kunst- 

und Musikschule Donaueschingen vom 28. Juli 2020 in 

der Fassung vom 16. Juli 2024 

 

§ 1 Entstehungsgrundsatz 

Die Stadt Donaueschingen erhebt für die Bereitstellung 

von Unterricht an der Kunst- und Musikschule Gebühren. 

§ 2 Gebührenschuld 

Die Gebührenschuld entsteht nach Vorlage einer rechts-

gül8gen Anmeldung und wenn nicht innerhalb von 8    

Tagen nach Zusendung der Aufnahmebestä8gung eine  

Rücknahme der Anmeldung erfolgt. 

§ 3 Vorauszahlungen 

(1) Für die Gebührenschuld sind Vorauszahlungen 

zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit 

Beginn des Kalendermonats. Beginnt die     

Gebührenpflicht während des Veranlagungs-

zeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen 

mit Beginn des folgenden Kalendermonats. 

 

(2) Jeder Vorauszahlung liegen 36 Unterrichtsein-

heiten im Jahr zugrunde. 
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  Unterrichtsform Bausteine 

1 BS = 15 

Minuten 

Dauer 

Minu-

ten 

Allgemeine Gebühr 

Abschlag/Monat       

(1 Unterrichtseinheit) 

Ermäßigte Gebühr für Schüler 

aus DS, Hüfingen, Bräunlingen 

(1 Unterrichtseinheit) 

Ermäßigte Gebühr 

für Erwachsene aus 

DS* 

1 Grundfächer           

  Musikgarten                       

Musikalische Früherziehung 

      25,65 € (8,55 €)   

  Musikwelt    45‘ 10,80 € (3,60 €)     

2 Einzelunterricht           

  Einzelunterricht C 2 30‘ 121,20 € (40,40 €) 74,10 € (24,70 €) 90,30 € (30,10 €) 

  Einzelunterricht D 3 45‘ 181,80 € (60,60 €) 111,00 € (37,00 €) 135,60 € (45,20 €) 

  Einzelunterricht E 4 60‘ 242,25 € (80,75 €) 148,00 € (49,30 €) 180,60 € (60,20 €) 

3 Gruppenunterricht           

  2 Schüler A 1 30‘ 60,60 € (20,20 €) 37,00 € (12,30 €) 45,30 € (15,10 €) 

  3 Schüler/4 Schüler A 1 45‘/60‘ 60,60 € (20,20 €) 37,00 € (12,30 €) 45,30 € (15,10 €) 

  2 Schüler B 1,5 45‘ 90,90 € (30,30 €) 55,50 € (18,50 €) 67,80 € (22,60 €) 

4 Ergänzungsfächer           

       

  Theorieunterricht Musikschüler 60‘  gebührenfrei     

  Klassenunterricht Erwachsene 45‘ 34,00 € (11,33 €)     

  St. Michael/Senioren 60‘ 44,00 €     

  Gruppenangebote an Ganztagsschulen    

(12 Monatsraten) 

45‘ 155,10 €     

  Orchester/Ensembles (externe Schüler)          

Schüler Musikschule 

  25,65 € (8,55 €)

gebührenfrei  

    

  Theorieunterricht (externe Schüler) 60‘ 25,65 € (8,55 €)     


